
 
D e r  B ü r g e r m e i s t e r  
Fachbereich 5 - Planen und Bauen 
 

Vorlage Nr. 090/17 

 

 

Betreff: 
 

Radstation am Bahnhofsausgang West  
Bundeswettbewerb Klimaschutz durch Radverkehr 

  
Status: öffentlich 

 

Beratungsfolge 

Bauausschuss 09.03.2017 Berichterstattung 

durch: 

Frau Karasch 

Herrn Dr. Vennekötter 

 Abstimmungsergebnis    

TOP einst. mehrh. ja nein Enth. z. K. vertagt verwiesen an: 

         

Betroffenes Leitprojekt/Betroffenes Produkt 

Bahnflächen Bahnflächen 

Produkt 5301 Öffentliche Verkehrsflächen 

 
Finanzielle Auswirkungen 
 

 Ja  Nein 

 einmalig  jährlich  einmalig + jährlich 
 

 

Ergebnisplan   Investitionsplan 
 

Erträge        € Einzahlungen € 

Aufwendungen        € Auszahlungen 986.000 € 

Verminderung Eigenkapital       € Eigenanteil € 
 
 

Finanzierung gesichert 
 

 Ja  Nein 

durch 

 Haushaltsmittel bei Produkt / Projekt 5202-196 

 sonstiges (siehe Begründung) 
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Vorlage Nr. 090/17 
 

Beschlussvorschlag/Empfehlung: 
  
 

Die Verwaltung wird beauftragt, für den neuen Förderaufruf des Bundesumwelt-

ministeriums „Klimaschutz durch Radverkehr“ vom 01.02.2017  eine Projektskiz-

ze zu erarbeiten und sich zum Stichtag 15. Mai 2017 am Förderaufruf zu beteili-

gen. 

Gegenstand des angestrebten Projekts soll ein  Parkraumkonzept für Radabstell-

anlagen in der Innenstadt sein, das auch eine teilweise bewirtschaftete Radstati-

on  am Bahnhofsausgang West mit rund 250 freien Fahrradabstellplätzen (Kom-

bi-Station) beinhaltet sowie die sinnvolle Anbindung des Gesamtkonzepts  an die 

Velorouten aus den Stadtteilen in die Innenstadt .  

Soweit das Projekt nicht in dem o.g. Förderprogramm aufgenommen wird, soll 

die Radabstellanlage der Variante 2 als frei zugängliche Anlage ohne Chipzu-

gangssystem und mit seitlicher Gebäudeöffnung  (Vorlage 032/17) weiter ver-

folgt werden.  

Beim Ausbau der Fahrradinfrastruktur in Rheine sollen die Inklusionsbestrebun-

gen weiter vorangetrieben werden, um Menschen mit Behinderungen in die Mitte 

unserer Gesellschaft zu holen. 

Die Verwaltung wird beauftragt, mit den jeweiligen Fördergebern Abstimmungs-

gespräche zu führen.  

Insbesondere ist zu klären, dass die zugesagten Fördermittel des NWL bis zum 

Feststehen eines Ergebnisses des Förderaufrufes des Bundes auch über den Zeit-

raum 2017 zur Verfügung stehen können.   

 

 
 

Begründung: 
  
Varianten zur Errichtung einer Fahrradabstellanlage am Bahnhofsausgang West 

wurden im Bauausschuss am 02.02.2017 in der Vorlage 032/17 unter Berück-
sichtigung der variablen Themenbereiche ausführlich vorgestellt. 

 
Seit dem 1. Februar 2017 gibt es vom Bundesministerium für Umwelt einen För-
deraufruf für modellhafte investive Projekte zum Klimaschutz durch Stärkung des 

Radverkehrs: „Klimaschutz durch Radverkehr“ 
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Zusammenfassend verfolgt das Programm folgende Förderziele und Zuwen-

dungszwecke: 

 Gegenstand der Förderung sind investive Modellprojekte zur radverkehrs-

freundlichen (Neu-)Gestaltung des Straßen und Siedlungsraums, zur Er-

richtung zusätzlicher Radverkehrseinrichtungen o.ä. die zu einer dauerhaf-

ten Aufwertung der Radverkehrssituation in einem klar definierten, abge-

grenzten Gebiet führen. 

 Singuläre Maßnahmen, oder Maßnahmen, die der Instandhaltung von Rad-

verkehrsinfrastruktur dienen, sind nicht förderfähig. 

 Besonders förderungswürdig sind Projekte, die in Kooperation zwischen 

verschiedenen Akteuren (Kommune, Vereine, Firmen oder caritativen Ein-

richtungen) realisiert werden. 

 Insbesondere sollen die geförderten Projekte den Anforderungen eines zu-

nehmend diversifizierten Radverkehrs durch Pedelecs und E-Bikes Rech-

nung tragen. 

 Die in einem Wettbewerbsverfahren ermittelten Modellprojekte, die eine 

bundesweite Ausstrahlung erreichen sollen, zeichnen sich durch umfas-

send und integriert geplante (das heißt mehrere, aufeinander abgestimmte 

Maßnahmen) aus. 

 

Die erwartete Höhe der Zuwendungen liegt bei: 

 Förderung in Höhe von 70 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben 

 Mindestzuwendung beträgt 200.000,00 Euro 

 Ergänzend zur Investitionsförderung wird Öffentlichkeitsarbeit in Höhe von 

30.000,00 Euro gefördert 

 Kumulierung mit Drittmitteln und Förderkrediten ist zugelassen, sofern ei-

ne angemessene Eigenbeteiligung erfolgt 

 

Das Förderverfahren wird durchgeführt als: 

 Zweistufiger Wettbewerb 

 Einreichung einer 15 seitigen Skizze bis 15. Mai 2017 
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